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*** 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Ausscheiden und den Ersatz von Vertretern im Rat der Stadt Erkrath 

 
Herr Klaus Wiescher hat sein Mandat gemäß § 37 Nr. 1 des Kommunalwahlgesetzes 
(KWahlG) verloren. 
 
Die Nachfolge erfolgt, gemäß § 45 Abs. 1 KWahlG, durch Frau Sabine van de 
Griend-Lahnstein, Geburtsjahr 1962, wohnhaft Bruchauser Str. 45 in 40699 Erkrath. 
 
Gegen diese Feststellung kann jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, die für das 
Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der 
Wahl teilgenommen haben, sowie die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe dieser Feststellung Einspruch einlegen (§ 39 Abs. 1 KWahlG). 
 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Erkrath, Bahnstraße 16 (Rathaus), 40699 
Erkrath schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Erkrath, den 22.05.2013 
 
Stadt Erkrath 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 
 
gez. 
Werner 
 

*** 
Amtliche Bekanntmachung 

über die Vorschlagslisten für die Schöffengerichte des Landgerichtsbezirks 
Wuppertal und die Strafkammern des Landgerichts Wuppertal 

 
Die gemäß § 36 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) aufgestellten Vorschlagslisten für 
die Schöffengerichte des Landgerichtsbezirks Wuppertal und die Strafkammern des 
Landgerichts Wuppertal (Amtszeit: 01.01.2014 - 31.12.2018) liegen in der Zeit  
 

vom 23.05.2013 bis einschließlich 29.05.2013 
 
während der Dienststunden im  
 

Rathaus, Bahnstraße 16, Zimmer 0.25, 
 
zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Gegen die Vorschlagslisten kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche, gerechnet 
vom Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll Einspruch erhoben wer-
den. 
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Der Einspruch kann nur damit begründet werden, dass in die Vorschlagslisten Per-
sonen aufgenommen wurden, die nach § 32 GVG nicht aufgenommen werden durf-
ten oder nach den §§ 33 und 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten. 
 
Erkrath, den 22.05.2013 
 
gez. 
Werner 
Bürgermeister 
 

*** 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Eine Ordnungsverfügung gegen den Halter eines Fahrzeuges vom Typ Chrysler Vo-
yager, zuletzt abgestellt mit französischen Kennzeichen BB-157-ZQ auf der Schim-
melbuschstraße in Erkrath, dort beseitigt im Auftrag des Ordnungsamtes am 
13.05.2013, kann nicht zugestellt werden.  
 
Die Ordnungsverfügung wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gem. §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW vom 07.04.2006) zugestellt. 
 
Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung wird in der Zeit vom 22.05. bis 
zum 05.06.2013 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Erkrath sowie durch 
Aushang an der dazu vorgesehenen Stelle im Rathaus der Stadt Erkrath, Bahnstr. 
16, bekannt gemacht. 
 
Die vorbenannte Ordnungsverfügung kann beim Bürgermeister der Stadt Erkrath, 
Bürger- und Ordnungsamt, Herrn Döhr, Zimmer 001, Bahnstr. 16 in 40699 Erkrath 
eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten: Montag – Freitag   08.00 – 12.00 Uhr  
   Montag – Donnerstag 13.30 – 16.00 Uhr 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als zugestellt, wenn seit der Veröf-
fentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind, also mit Ablauf des 
05.06.2013.  
 
Erkrath, den 13.05.2013 
 
Stadt Erkrath  
Der Bürgermeister   
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Döhr  
 

*** 
____________________________________________________________________ 
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Sitzungstermine 
 
Mai/Juni 2013 
 

Jugendrat Donnerstag 23.05.2013 17:30 
Mensa, Gymnasium 
Hochdahl, Rankestr. 2-4 

Ausschuss für 
Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung 

Dienstag 28.05.2013 17:00 
Großer Sitzungssaal, 
Rathaus, Bahnstr. 16 

Unterausschuss für 
Feuerwehrangelegenheiten 

Mittwoch 29.05.2013 17:00 
Großer Sitzungssaal, 
Rathaus, Bahnstr. 16 

Ausschuss für  
Kultur und Sport 

Dienstag 04.06.2013 17:00 
Großer Sitzungssaal, 
Rathaus, Bahnstr. 16 

Betriebsausschuss Mittwoch 05.06.2013 17:00 
Großer Sitzungssaal, 
Rathaus, Bahnstr. 16 

Ausschuss für 
Schule und Soziales 

Mittwoch 12.06.2013 17:00 
Großer Sitzungssaal, 
Rathaus, Bahnstr. 16 

Ausschuss für Planung, 
Umwelt und Verkehr 

Dienstag 18.06.2013 17:00 
Versammlungsraum 3, 
Bürgerhaus Hochdahl, 
Sedentaler Str. 105-107 

Integrationsrat Mittwoch 19.06.2013 18:30 
Besprechungsraum, 
Stadtteilbüro, 
Willbecker Str. 87 

Rechnungsprüfungsausschuss Donnerstag 27.06.2013 17:00 
Großer Sitzungssaal, 
Rathaus, Bahnstr. 16 
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